
	 	 								 	
Allgemeine Geschäfts- und Reisebedingungen der multisportsnetwork GmbH 
gültig ab 01.10.2025 
 
Liebe Radsportfreunde, 
bitte schenken Sie diesen Reisebedingungen Ihre Aufmerksamkeit, 
denn mit Ihrer Buchung erkennen Sie diese Reisebedingungen, die 
Ihnen vor der Buchung übermittelt werden, an.  
Die Reisebedingungen sind Vertragsbestandteil, ergänzen die ge-
setzlichen Regelungen für Reiseveranstalter und regeln die Rechts-
beziehung zwischen Ihnen (Kunde) und uns (Reiseveranstalter).  
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1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1. Mit der Reiseanmeldung bietet der Kunde der multisportsnet-
work GmbH (nachfolgend: msn) den Abschluss eines Pauschalrei-
severtrages verbindlich an. Grundlage dieses Angebotes ist die Rei-
seausschreibung und die ergänzenden Informationen des Reise-
veranstalters für die jeweilige Reise, soweit Ihnen diese bei Bu-
chung vorliegen.	 
Die Anmeldung kann schriftlich oder auf elektronischem Weg vor-
genommen werden. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch 
msn zustande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Un-
verzüglich nach Vertragsschluss wird msn dem Reisekunden eine 
Reisebestätigung aushändigen. 
1.2. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmel-
dung ab, so liegt ein neues Angebot vor, an das msn für die Dauer 
von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende innerhalb der 
Bindungsfrist die Annahme erklärt oder die Anzahlung leistet. An-
dernfalls ist kein Reisevertrag abgeschlossen worden. 
1.3. Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisen-
den, für die er die Reisebuchung vornimmt, wie für seine eigenen 
einzustehen, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat. 
1.4. Die von msn gegebenen vorvertraglichen Informationen über 
wesentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis 
und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindest-
teilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Art. 250 § 3 Nrn. 1, 
3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pau-
schalreisevertrags, wenn dies zwischen den Parteien ausdrücklich 
vereinbart wird.  
 
2. Bezahlung 
2.1. Zur Absicherung der Kundengelder hat msn eine Insolvenzver-
sicherung bei der R+V Allgemeine Versicherungs AG abgeschlos-
sen. Ein Sicherungsschein befindet sich bei der Bestätigung. 
Darüberhinaus ergeben sich aus der Bestätigung die Beiträge für 
An- und Restzahlung und gegebenenfalls Stornierung.	 
2.2. Bei Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung der Bestäti-
gung die Anzahlung in Höhe von i. d. R. 25 % des Gesamt-Reise-
preises fällig. Bei Fernfahrten wird in Relation zum Gesamtreise-
preis ein Pauschalbetrag als Anzahlung festgelegt. 
2.3. Die Restzahlung des Reisepreises ist spätestens vier Wochen 
vor Reiseantritt fällig. Ihre Reiseunterlagen erhalten Sie üblicher-
weise 2 Wochen vor Reiseantritt, allerdings nur, wenn der fällige 
Reisepreis vollständig geleistet wurde. Bei Kurzfristbuchungen (ab 
dem 30. Tag vor Reisebeginn) ist sofort der vollständige Reisepreis 
fällig. 
2.4. Gerät der Reisekunde mit der Anzahlung oder mit der Restzah-
lung in Verzug, ist msn nach Mahnung mit Fristsetzung berechtigt, 
vom Reisevertrag zurückzutreten und Schadensersatz in der Höhe 
der vereinbarten Rücktrittskosten (siehe Punkt 4) zu verlangen. 
  

3. Leistungs- und Preisänderungen 
3.1. Vor Vertragsschluss kann msn jederzeit eine Änderung der 
Leistungsbeschreibungen vornehmen, über die der Reisende vor 
Buchung selbstverständlich informiert wird.  
3.2. Der Umfang der vertraglichen Leistungen und deren Preis er-
geben sich aus der jeweils maßgeblichen Ausschreibung sowie den 
Reiseunterlagen, insbesondere der Reisebestätigung einschließlich 
der dort verbindlich aufgeführten Sonderwünsche. Preise gelten – 
sofern nicht ausdrücklich anders angegeben – pro Person. 
3.3. Änderungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten 
Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig wer-
den und die von msn nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich 
sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beein-
trächtigen. msn ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche Leis-
tungsänderungen nach Kenntnis von dem Änderungsgrund unver-
züglich zu informieren. Eventuelle Gewährleistungsansprüche blei-
ben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln be-
haftet sind. 
3.4. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigen-
schaft der Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen Vor-
gaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrages gewor-
den sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer vom Reiseveran-
stalter gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten angemes-
senen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich 
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an ei-
ner Ersatzreise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter ihm eine 
solche Reise angeboten hat.  
Der Kunde hat die Wahl, auf die Mitteilung des Reiseveranstalters 
zu reagieren oder nicht. Wenn der Kunde gegenüber dem Reise-
veranstalter reagiert, dann kann er entweder der Vertragsänderung 
zustimmen, die Teilnahme an einer Ersatzreise verlangen, sofern 
ihm eine solche angeboten wurde, oder unentgeltlich vom Vertrag 
zurücktreten.  
Wenn der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter nicht oder nicht 
innerhalb der gesetzten Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Änderung 
als angenommen.  
Hierauf ist der Kunde in der Erklärung gemäß Ziffer 3.3.in klarer, 
verständlicher und hervorgehobener Weise hinzuweisen.  
3.5. msn behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im 
Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für 
bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder ei-
ner Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel-
kurse entsprechend wie folgt zu ändern: 
Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann 
msn den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung 
erhöhen: Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
msn vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen. In anderen 
Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförde-
rungsmittel geforderten zusätzlichen Beförderungskosten durch die 
Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. 
Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 
msn vom Reisenden verlangen. 
Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abga-
ben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber msn erhöht, so 
kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag her-
aufgesetzt werden. 
Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reise-
vertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in 
dem sich die Reise dadurch für msn verteuert hat. 
Eine Erhöhung nach Vertragsschluss ist nur zulässig, sofern zwi-
schen Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 
4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor 
Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für 
msn nicht vorhersehbar waren. 
Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat msn 
den Reisenden unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen ab 
dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen 
von mehr als 5 % ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindes-
tens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn msn in der Lage ist, 
eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem 
Angebot anzubieten. Der Kunde hat diesen Anspruch unverzüglich 
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nach der Mitteilung von msn über die Preiserhöhung diesem gegen-
über geltend zu machen.  
 
4. Rücktritt durch den Kunden  
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zu-
rücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter zu er-
klären. Maßgebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der 
Rücktrittserklärung bei msn. 
4.2. Der Nichtantritt der Reise wird grundsätzlich wie ein Rücktritt 
gewertet. Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie die 
Reise nicht an, können wir Ersatz unserer Aufwendungen und der 
getroffenen Reisevorkehrungen verlangen. Rücktrittsgebühren sind 
auch dann zu zahlen, wenn sich ein Reiseteilnehmer nicht rechtzei-
tig zu den in den Reisedokumenten bekannt gegebenen Zeiten am 
jeweiligen Abflughafen oder Abreiseort einfindet oder wenn die 
Reise wegen nicht vom Reiseveranstalter zu vertretenden Fehlens 
der Reisedokumente, wie z. B. Reisepass oder notwendige Visa, 
nicht angetreten wird.  
4.3. Bei der Berechnung der Rücktrittspauschalen haben wir ge-
wöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche ander-
weitige Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Ent-
schädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittser-
klärung wie folgt berechnet: 
bis zum 43.Tag vor Reisebeginn: keine Rücktrittsgebühr (die geleis-
tete Anzahlung wird in voller Höhe zurückerstattet) 
ab 42.Tag vor Reisebeginn: 25 % des Reisepreises 
ab 30.Tag vor Reisebeginn: 40 % des Reisepreises 
ab 24.Tag vor Reisebeginn: 50 % des Reisepreises 
ab 17.Tag vor Reisebeginn: 60 % des Reisepreises 
ab 10.Tag vor Reisebeginn: 80 % des Reisepreises 
ab 3.Tag vor Reisebeginn bis zum Tag des Reiseabtritts oder bei 
Nichtantritt der Reise: 90 % des Reisepreises 
Ihnen bleibt ausdrücklich vorbehalten, uns gegenüber nachzuwei-
sen, dass gar kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstan-
den ist. Wir behalten uns vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit wir nach-
weisen können, dass uns wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. Ihr gesetzliches 
Recht, gemäß § 651 b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt 
durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 
Sofern bei Angeboten und Sonderleistungen abweichende Stornie-
rungs- und Buchungsbedingungen genannt sind, gehen diese vor. 
Bei Stornierungen sind bereits ausgehändigte Flugscheine, Bahn-
fahrkarten oder Fährtickets zurückzugeben, da ansonsten in jedem 
Fall der volle Preis berechnet werden muss. 
4.4. Eine Reise-Rücktrittskostenversicherung ist im Reisepreis nicht 
eingeschlossen. Wir empfehlen dringend den Abschluss eines um-
fassenden Reiseversicherungs-Pakets, insbesondere inklusive ei-
ner (auch jeweils separat zu buchenden) Reiserücktrittskostenver-
sicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückfüh-
rungskosten bei Unfall oder Krankheit.  
 
5. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 
5.1. msn kann wegen Nichterreichens einer ausgeschriebenen Min-
destteilnehmerzahl nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn in der 
Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert wird, so-
wie der Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten 
Reisebeginn dem Reisenden die Erklärung zugegangen sein muss, 
angegeben ist und in der Reisebestätigung deutlich lesbar auf diese 
Angaben hingewiesen wird. Der Reiseveranstalter informiert Sie 
selbstverständlich, sofern zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich 
wird, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann.  
Ein Rücktritt ist spätestens 30 Tage vor dem vereinbarten Reisean-
tritt dem Kunden gegenüber zu erklären. 
Tritt msn von der Reise zurück, erhält der Kunde auf den Reisepreis 
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück. 
Auf die gesetzlichen Kündigungsmöglichkeiten aufgrund höherer 
Gewalt gemäß § 651 j BGB wird hingewiesen. 
5.2. Der Reiseveranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag 
zurücktreten, wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnli-
cher Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist. In die-
sem Fall hat er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Rücktrittsgrund zu erklären. Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag 
zurück, verliert er den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.  
 
6. Gewährleistung 
Werden Reiseleistungen nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der 
Kunde Abhilfe verlangen. Der Mangel muss unverzüglich gegen-
über der örtlichen Reiseleitung angezeigt werden. Ist die Reiselei-
tung bzw. Ihr Ansprechpartner nicht erreichbar, wenden Sie sich an 
den Leistungsträger (z. B. Transfer-Unternehmen, Hotelier), den 

Reiseveranstalter (Kontaktdaten siehe unten am Ende). Die not-
wendigen Telefon- und Telefaxnummern sowie E-Mail-Adressen 
finden Sie in Ihrem Reiseplan. 
msn kann u.a. in der Weise Abhilfe schaffen, dass eine gleichwer-
tige Ersatzleistung erbracht wird. Für die Dauer einer nicht vertrags-
gemäßen Erbringung der Reise kann der Kunde eine entspre-
chende Herabsetzung des Reisepreises verlangen. Die Minderung 
tritt nicht ein, wenn es der Reisekunde schuldhaft unterlässt, den 
Reisemangel anzuzeigen. 
Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt, so 
kann der Reisekunde den Reisevertrag kündigen. Eine Kündigung 
des Reisevertrages durch den Kunden ist jedoch nur dann zulässig, 
wenn msn keine zumutbare Abhilfe leistet, nachdem der Kunde 
hierfür eine angemessene Frist gesetzt hat. Einer Fristsetzung be-
darf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist, von msn verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung durch ein besonderes Inte-
resse des Kunden gerechtfertigt ist. 
 
7. Umbuchung/Ersatzperson/Zusatzkosten 
Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen 
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reise-
antritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) be-
steht nicht. Umbuchungswünsche des Kunden können, sofern ihre 
Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reise-
vertrag gemäß Punkt 4 zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neu-
anmeldung durchgeführt werden. 
Bei der Benennung einer Ersatzperson müssen wir Ihnen die ent-
stehenden Mehrkosten berechnen. Zusätzlich dazu berechnen wir 
für den Mehraufwand eine Bearbeitungsgebühr von 30 € je Reisen-
den. 
Falls durch vom Kunden zu vertretende Umstände ohne mitwirken-
des Verhalten von msn bei der Vorbereitung oder Durchführung der 
Reise zusätzliche Kosten für Vertragsleistungen anfallen, darf msn 
den Ersatz durch den Kunden verlangen. Dies umfasst z.B. Zusatz-
kosten wegen einer Ticketänderung bei fehlenden oder falschen 
Namensangaben des Kunden. 
  
8. Schadenersatz 
8.1. Bei Vorliegen eines Reisemangels kann der Reisende unbe-
schadet der Herabsetzung des Reisepreises (Minderung) oder der 
Kündigung Schadenersatz verlangen, es sei denn, der Reiseman-
gel ist von dem Reisenden verschuldet, ist von einem Dritten ver-
schuldet, der weder Leistungserbringer ist noch in anderer Weise 
an der Erbringung der von dem Pauschalreisevertrag umfassten 
Reiseleistungen beteiligt ist und für den Reiseveranstalter nicht vor-
hersehbar oder nicht vermeidbar war oder durch unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Er kann auch eine 
angemessene Entschädigung in Geld wegen nutzlos aufgewandter 
Urlaubszeit verlangen, wenn die Reise vereitelt oder erheblich be-
einträchtigt wird.  
8.2. Die vertragliche Haftung von msn für Schäden, die nicht Kör-
perschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, so-
weit ein Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt wird. Das gleiche gilt, soweit msn für den Schaden allein we-
gen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
8.3. Deliktische Schadenersatzansprüche 
Für alle gegen den Reiseveranstalter gerichteten Schadenersatzan-
sprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung für Sachschäden auf die 
Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt.  
Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisenden und 
Reise. Möglicherweise darüberhinausgehende Ansprüche nach 
dem Montrealer Abkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben 
von der Beschränkung unberührt.  
8.4. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Per-
sonen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförde-
rungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und 
Zielort), wenn diese Leistungen ausdrücklich und unter Angabe des 
vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig 
gekennzeichnet werden, dass sie für den Reisenden erkennbar 
nicht Bestandteil der Pauschalreise sind.  
8.5. Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist 
insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internatio-
naler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen 
Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz 
gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter be-
stimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.  
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8.6. Die Beteiligung an Sport- und anderen Ferienaktivitäten müs-
sen Sie selbst verantworten. Sportanlagen, Geräte und Fahrzeuge 
sollten Sie vor Inanspruchnahme überprüfen. Für Unfälle, die bei 
Sportveranstaltungen und anderen Ferienaktivitäten auftreten, haf-
tet der Reiseveranstalter nur, wenn ihn ein Verschulden trifft. Der 
Reiseveranstalter empfiehlt den Abschluss einer Unfallversiche-
rung.  
  
9. Mitwirkungspflicht (Mängelanzeige) 
Der Kunde ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle 
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten.  
Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen un-
verzüglich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Unter-
lässt es der Reisekunde schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so 
tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, 
wenn die Anzeige erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen 
Gründen unzumutbar ist. 
Schäden oder Verspätungen des aufgegebenen Gepäcks während 
einer Flugbeförderung sollten unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadensanzeige der zuständigen Fluggesellschaft zur Kenntnis 
gebracht werden. 
   
10. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
msn wird deutsche Staatsangehörige über Bestimmungen von 
Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss 
sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Für 
Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der 
Person des Reisenden (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlo-
sigkeit) vorliegen. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen 
und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, even-
tuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und De-
visenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vor-
schriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen 
zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn msn nicht, unzureichend 
oder falsch informiert hat. msn haftet nicht für die rechtzeitige Ertei-
lung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diploma-
tische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt 
hat, es sei denn, msn eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 
 
11. Datenschutz 
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, 
werden elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit sie zur Ver-
tragsdurchführung erforderlich sind. Alle Ihre personenbezogenen 
Daten werden nach deutschen und europäischen Datenschutzrecht 
bearbeitet. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten fin-
den Sie in unserer Datenschutzerklärung. 
 
12. Rechtswahl und Gerichtsstand 
Auf den Reisevertrag und auf das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Kunden und msn findet ausschließlich deutsches Recht Anwen-
dung. 
Soweit bei Klagen des Reisekunden gegen msn im Ausland für den 
Haftungsgrund nicht deutsches Recht angewendet wird, findet be-
züglich der Rechtsfolgen, etwa hinsichtlich der Art, Umfang und 
Höhe von Ansprüchen des Reisekunden ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung. 
Der Gerichtsstand von msn ist der Firmensitz in Aidlingen. 
Für Klagen von msn gegen den Reisekunden ist der Wohnsitz des 
Reisekunden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen 
Vollkaufleute oder Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland haben, oder gegen Personen, die nach Abschluss des 
Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland 
verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen 
ist der Sitz von msn maßgebend. 
Die Bestimmungen finden keine Anwendung, wenn und insoweit 
sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationa-
ler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Reisekun-
den und msn anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kun-
den ergibt oder wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem 
der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die Rege-
lungen in diesen Geschäfts- und Reisebedingungen oder die an-
wendbaren deutschen Vorschriften. 
 
 
13. Sonstige Bestimmungen  
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen 
hat nicht die Unwirksamkeit der gesamten Bedingungen zur Folge. 

Auf § 306 BGB wird verwiesen. 
  
Diese Reisebedingungen und Hinweise gelten für den Reiseveran-
stalter: 
multisportsnetwork GmbH  
Agentur für Sportmarketing und Veranstaltungen:  
Rathausplatz 5, D-71126 Gäufelden 
Tel: 07032 - 954 2004 
Email: info@multisportsnetwork.com 
Handelsregister: HRB 244194 
Geschäftsführer: Jochen Wälde 
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